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 Veröffentlicht am 25.06.1987

Norm

ZPO §60 Abs1 Satz1

Rechtssatz

Der Hinweis auf die Folgen des fruchtlosen Fristenablaufes in dem Beschluß, mit dem der Erlag einer

Sicherheitsleistung angeordnet wird, dient nur der Belehrung der Partei. Sein Fehlen stellt daher dann keinen

wesentlichen Mangel dar, wenn die Partei durch einen Rechtsanwalt vertreten war.
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